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Wie kann ich meine Weiterbildung 
zeitlich und finanziell organisieren? 
Mit der Bildungskarenz und der 
Bildungsteilzeit gibt es Modelle, die 
Arbeitszeit gänzlich oder teilweise 
zu reduzieren und einen Teil des 
entgangenen Verdienstes ersetzt 
zu bekommen.

AK-Präsident  
Josef Pesserl

AK-Direktor  
Wolfgang Bartosch
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Zeit und Geld für 
meine Bildung: 
Geht das?
Was kann die Bildungskarenz?
Die Bildungskarenz ist eine Freistellung vom Arbeitsver-
hältnis zur Weiterbildung. Für diese Zeit können Sie Wei-
terbildungsgeld beim AMS beantragen.

Was ist die Bildungsteilzeit?
Die Bildungsteilzeit ist die Reduzierung der Arbeitszeit, um 
sich weiterzubilden. Das Bildungsteilzeitgeld ersetzt einen 
Teil des entgangenen Entgelts.

IN DIESEM FOLDER ERFAHREN SIE, WELCHE 
REGELUNGEN FÜR BILDUNGSKARENZ UND 

BILDUNGSTEILZEIT FÜR SIE GELTEN.
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Was kann die 
Bildungskarenz?
Die Bildungskarenz ermöglicht es, sich von einem be-
stehenden Arbeitsverhältnis für Weiterbildung freistellen 
zu lassen. Während dieser Zeit wird der Verdienstent-
gang durch das Weiterbildungsgeld teilweise ersetzt. Die 
Freistellung muss mit dem Unternehmen vereinbart wer-
den. Auf Bildungskarenz besteht also kein Rechtsanspruch.

Eine schriftliche Vereinbarung mit dem Unternehmen ist 
notwendig, um beim AMS Weiterbildungsgeld zu bean-
tragen. Wer bei der Verhandlung über die Bildungskarenz 
mit der Chefin oder dem Chef Unterstützung braucht, 
darf ein Mitglied des Betriebsrates dazuholen.

Die Bildungskarenz bietet Ihnen die Chance, ohne Er-
werbsdruck eine Weiterbildung zu machen. Es können 
z. B. Schul- und Studienabschlüsse nachgeholt werden.

Für Ihr Unternehmen entstehen keine Kosten. Vielmehr 
kehren Sie nach der Bildungskarenz mit höherer Qualifi-
zierung zum Arbeitsplatz zurück. Das Unternehmen kann 
sich während Ihrer Bildungskarenz bei der Suche nach 
Ersatzarbeitskräften vom AMS unterstützen lassen.

Die Voraussetzungen

Eine Bildungskarenz kann jederzeit vereinbart werden. 
Sie müssen aber zuvor mindestens 6 Monate ununterbro-
chen beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein.

Bei Saisonbetrieben gilt: Das bestehende Arbeitsverhält-
nis muss 3 Monate gedauert haben. Und innerhalb der 
letzten 4 Jahre müssen Sie zumindest 6 Monate beim 
selben Unternehmen beschäftigt gewesen sein.

Nicht möglich ist eine Vereinbarung über Bildungskarenz 
in folgenden Fällen: während eines Beschäftigungsverbo-
tes nach dem Mutterschutzgesetz, während einer Eltern-
karenz, während eines Präsenz- oder Zivildienstes. Eine 
neuerliche Bildungskarenz kann erst nach vier Jahren ab 
Antritt der letzten Bildungskarenz vereinbart werden.
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Die Dauer der Bildungskarenz

Die Mindestdauer der Bildungskarenz beträgt 2 Monate, 
die Höchstdauer ein Jahr. Wird die Bildungskarenz in 
Teilen in Anspruch genommen, muss jeder Teil zumindest 
2 Monate dauern. Der Verbrauch in einzelnen Teilen ist 
innerhalb von 4 Jahren möglich. Maximal gibt es in 4 
Jahren 12 Monate geförderte Bildungskarenz.

Das Weiterbildungsgeld

Während der Bildungskarenz bekommen Sie ein Weiter-
bildungsgeld in der Höhe des Arbeitslosengeldes. Der 
Mindestsatz beträgt € 14,53 täglich. Das Weiterbildungs-
geld muss beim AMS beantragt werden. Sie müssen aber 
die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld 
erfüllen. Und Sie müssen Ihre Bildungsmaßnahmen nach-
weisen. 

Während Sie Weiterbildungsgeld beziehen, ist ein 
maximaler Zuverdienst im Ausmaß einer geringfügigen 
Beschäftigung erlaubt (€ 485,85 pro Monat im Jahr 2022). 
Die Beschäftigung darf auch beim gleichen Unternehmen 
sein. Ob die Beschäftigung in einem anderen Unterneh-
men ausgeschlossen ist, steht in Ihrem Arbeitsvertrag 
oder in der Vereinbarung über die Bildungskarenz

Kündigen Sie während der Bildungskarenz oder lösen Sie 
Ihr Arbeitsverhältnis während der Bildungskarenz einver-
nehmlich auf, endet der Bezug des Weiterbildungsgel-
des. Wird Ihnen vom Unternehmen gekündigt, läuft das 
Weiterbildungsgeld wie vereinbart weiter.

Die Bildungsmaßnahmen

Sie können Aus- und Weiterbildungen im In- und Ausland 
sowie Sprachkurse besuchen. Nicht akzeptiert werden 
Kurse aus dem Freizeit- und Hobbybereich ohne berufli-
chen Bezug. Auch werden praktische Ausbildungen beim 
gleichen Unternehmen nicht anerkannt.

Sie müssen den Besuch einer Weiterbildung im Ausmaß 
von mindestens 20 Stunden pro Woche schriftlich beim 
AMS nachweisen. Für Eltern mit Betreuungspflichten für 



AK Infoservice

4

Kinder unter 7 Jahren genügt der Nachweis über 16 Stun-
den pro Woche. Als Nachweise gelten z. B. Zeugnisse 
oder Kursbesuchsbestätigungen. Die Aus- oder Weiterbil-
dung darf nicht unterbrochen werden. Vorlaufzeiten oder 
Ferien usw. sind ausgenommen.

Lernzeiten
Lern- und Übungszeiten werden bei der notwendigen 
Zahl an Wochenstunden mitgezählt. Auch diese Zeiten 
müssen Sie schriftlich beim AMS nachweisen.

Nachweis bei einem Studium
Bei einem Studium müssen Sie pro Semester oder jeweils 
nach sechs Monaten den Nachweis erbringen über:

 Prüfungen über 4 Semesterwochenstunden oder   
 von 8 ECTS pro Semester oder
 eine Bestätigung über den Fortschritt der Abschluss- 

 arbeit oder 
 eine Bestätigung über die Vorbereitung auf eine 

 abschließende Prüfung

Wenn Sie den Nachweis nicht erbringen, kann 
das AMS das Weiterbildungsgeld einstellen oder 
sogar zurückfordern.

Die arbeitsrechtlichen Auswirkungen

Alle arbeitsrechtlichen Ansprüche entstehen in dem Jahr, 
in dem Sie auf Bildungskarenz sind, nur anteilig. Das be-
trifft z. B. den Urlaubsanspruch, Sonderzahlungen (Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld) und sonstige einmalige Bezüge.

Sind Sie z. B. ein halbes Jahr in Bildungskarenz, 
bekommen Sie nur den halben Jahresurlaub.

Auch Ansprüche, die sich nach der Dauer des Arbeitsver-
hältnisses richten, werden während der Bildungskarenz 
nicht mitgezählt. Das betrifft etwa die Bemessung der 
Kündigungsfrist oder die Höhe der Abfertigung alt.

Während der Bildungskarenz besteht kein Kündigungs- 
und Entlassungsschutz. Wird Ihnen wegen der Forderung 
nach einer Bildungskarenz gekündigt, kann das eventuell 
bei Gericht angefochten werden.
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Wird das Dienstverhältnis während der Bildungskarenz 
aufgelöst, dann werden die Abfertigung und der Gelder-
satz für nicht verbrauchten Urlaub auf Basis des letzten 
Monats vor Antritt der Bildungskarenz berechnet.

Weitere Auswirkungen

Die Beiträge für die Abfertigungskasse übernimmt wäh-
rend der Bildungskarenz die öffentliche Hand. Die Höhe 
bemisst sich an der Bemessungsgrundlage für das Wei-
terbildungsgeld. Diese Regelung gilt für alle Arbeitsver-
hältnisse, die dem neuen Abfertigungsrecht unterliegen. 
Das sind zumindest alle Dienstverhältnisse, die nach dem 
1.1.2003 begründet wurden.

Während des Bezuges von Weiterbildungsgeld sind Sie 
kranken- und unfallversichert. Sie erwerben in dieser Zeit 
auch Versicherungsmonate für die Pensionsversicherung.

Weiterbildungsgeld gibt es auch dann, wenn Ihr Unter-
nehmen die Ausbildung finanziell unterstützt.

Es zählt das Weiterbildungsgeld als Zuverdienst 
zum Kinderbetreuungsgeld-Konto. Beim einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeld ist der 
Bezug von Weiterbildungsgeld nicht erlaubt.

Was ist die Bildungsteilzeit? 
Bildungsteilzeit bedeutet, Sie verringern die Arbeitszeit, 
um sich weiterzubilden. Für jene Stunden, die Sie weniger 
arbeiten, gibt es durch das Bildungsteilzeitgeld einen 
teilweisen Einkommensersatz. Die Bildungsteilzeit muss 
mit dem Unternehmen vereinbart werden. Es gibt darauf 
keinen Rechtsanspruch.

Der Vorteil der Bildungsteilzeit gegenüber der Bildungs-
karenz: Für kleinere Einkommen ist die Bildungsteilzeit 
finanziell attraktiver. Außerdem bleibt man in Kontakt mit 
dem Betrieb und dem Arbeitsplatz.
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Bildungsteilzeit eignet sich gut für Kurse und Lehrgänge, 
die mehrmals die Woche stattfinden und länger dauern, 
z. B. Abendschule, Vorbereitungen auf die Berufsreifeprü-
fung oder die Lehrabschlussprüfung. Die Erfahrung zeigt, 
dass bei einem Vollzeitjob die zusätzliche Belastung 
durch eine Ausbildung oft zum Bildungsabbruch führt. 

Eine schriftliche Vereinbarung mit dem Unternehmen ist 
notwendig, um beim AMS Bildungsteilzeitgeld zu bean-
tragen. Wer bei der Verhandlung über die Bildungsteilzeit 
mit der Chefin oder dem Chef Unterstützung braucht, 
darf ein Mitglied des Betriebsrates dazuholen.

Die Voraussetzungen

Eine Bildungsteilzeit kann jederzeit vereinbart werden. Sie 
müssen aber zuvor mindestens 6 Monate ununterbrochen 
beim gleichen Arbeitgeber mit der gleichen Arbeitszeit 
beschäftigt gewesen sein.

Bei Saisonbetrieben gilt: Das bestehende Arbeitsverhält-
nis muss 3 Monate gedauert haben. Und innerhalb der 
letzten 4 Jahre müssen Sie zumindest 6 Monate beim 
selben Unternehmen beschäftigt gewesen sein.

Ob durchgängig oder saisonal beschäftigt: Vorausset-
zung für die Bildungsteilzeit ist, dass Sie 6 oder 3 Monate 
lang über der Geringfügigkeit verdient haben (€ 485,85 
pro Monat im Jahr 2022).

Eine neuerliche Bildungsteilzeit kann erst nach vier Jahren 
ab Antritt der letzten Bildungsteilzeit vereinbart werden.

Die Dauer der Bildungsteilzeit

Die Mindestdauer der Bildungsteilzeit beträgt 4 Mona-
te, die Höchstdauer 2 Jahre. Wird die Bildungsteilzeit in 
Teilen in Anspruch genommen, muss jeder Teil zumindest 
4 Monate dauern. Der Verbrauch in einzelnen Teilen ist 
innerhalb von 4 Jahren möglich. Alle Teile zusammen 
dürfen nicht länger als 24 Monate dauern.
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Die Regelung über die Arbeitszeit

Bei der schriftlichen Vereinbarung mit dem Unternehmen 
legen Sie den Anfang und das Ende der Bildungsteilzeit 
fest. Nehmen Sie in die Vereinbarung auch das Ausmaß 
und die Lage der Arbeitszeit auf!

Um wie viele Stunden kann ich meine Arbeitszeit verrin-
gern? Höchstens um die Hälfte, zumindest aber um ein 
Viertel. Weniger als 10 Stunden darf die wöchentliche 
Arbeitszeit nicht betragen.

Derzeit arbeiten Sie z. B. 20 Stunden in der 
Woche. Sie können also auf 10 bis 15 Stunden 
reduzieren.

Das Bildungsteilzeitgeld

Während der Bildungsteilzeit bekommen Sie das Bil-
dungsteilzeitgeld. Es beträgt täglich € 0,86 für jede verrin-
gerte wöchentliche Arbeitsstunde.

Sie haben z. B. wöchentlich um 20 Stunden re- 
duziert. Sie erhalten täglich 20 x 0,86 = 17,2 Euro 
Bildungsteilzeitgeld, das sind für ein Monat mit 
30 Tagen € 516,–.

Das Bildungsteilzeitgeld muss beim AMS mit der Ver-
einbarung mit dem Unternehmen beantragt werden. Sie 
müssen auch Ihre Bildungsmaßnahmen nachweisen.

Kündigen Sie während der Bildungsteilzeit oder lösen Sie 
Ihr Arbeitsverhältnis während der Bildungsteilzeit einver-
nehmlich auf, endet der Bezug des Bildungsteilzeitgeldes.

Wird Ihnen vom Unternehmen gekündigt, können Sie ei-
nen Antrag auf Umwandlung in eine Bildungskarenz stel-
len. In diesem Fall müssen Sie das Stundenausmaß der 
Weiterbildung innerhalb von 3 Monaten auf mindestens 
20 Stunden pro Woche erhöhen. Bei Betreuungspflichten 
für Kinder unter 7 Jahren sind es 16 Wochenstunden.
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Die Bildungsmaßnahmen

Sie können Aus- und Weiterbildungen sowie Sprachkur-
se absolvieren. Nicht anerkannt werden Kurse aus dem 
Freizeit- und Hobbybereich ohne beruflichen Bezug. Auch 
praktische Ausbildungen beim gleichen Unternehmen 
werden nicht akzeptiert. Ausnahme: Diese Ausbildung ist 
nur im gleichen Unternehmen möglich.

Sie müssen den Besuch einer Weiterbildung im Ausmaß 
von mindestens 10 Stunden pro Woche nachweisen. Die 
Weiterbildung sollte etwa so lange sein wie die Vereinba-
rung über die Bildungsteilzeit.

Lernzeiten
Lern- und Übungszeiten werden bei der notwendigen 
Zahl an Wochenstunden mitgezählt. Auch diese Zeiten 
müssen Sie schriftlich beim AMS nachweisen.

Nachweis bei einem Studium
Bei einem Studium müssen Sie pro Semester oder jeweils 
nach sechs Monaten den Nachweis erbringen über:

 Prüfungen über 2 Semesterwochenstunden oder   
 von 4 ECTS pro Semester oder
 eine Bestätigung über den Fortschritt der Abschlussar- 

 beit oder 
 eine Bestätigung über die Vorbereitung auf eine 

 abschließende Prüfung

Wenn Sie den Nachweis nicht erbringen, kann 
das AMS das Weiterbildungsgeld einstellen oder 
sogar zurückfordern.

Die arbeitsrechtlichen Auswirkungen

Während der Bildungsteilzeit bemessen sich Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld an der reduzierten Arbeitszeit.

Während der Bildungsteilzeit besteht kein Kündigungs- 
und Entlassungsschutz. Wird Ihnen wegen der Forderung 
nach einer Bildungsteilzeit gekündigt, kann das eventuell 
bei Gericht angefochten werden.
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Wird das Dienstverhältnis während der Bildungsteilzeit 
aufgelöst, dann werden die Abfertigung und der Gelder-
satz für nicht verbrauchten Urlaub auf Basis des letzten 
Monats vor Antritt der Bildungsteilzeit berechnet.

Weitere Auswirkungen

Die Beiträge des Unternehmens für die Abfertigungskas-
se orientieren sich an dem Entgelt, das Sie vor Herabset-
zung der Arbeitszeit hatten. Diese Regelung gilt für alle 
Arbeitsverhältnisse, die dem neuen Abfertigungsrecht 
unterliegen.

Während der Bildungsteilzeit sind Sie kranken-, unfall- 
und pensionsversichert. Ansprüche aus der Arbeitslosen-
versicherung bleiben voll aufrecht.

Sie dürfen während des Bezuges von Bildungsteilzeitgeld 
kein zweites Einkommen über der Geringfügigkeit haben 
(€ 485,85 pro Monat im Jahr 2022).

Bildungsteilzeitgeld gibt es auch dann, wenn Ihr Unter-
nehmen die Ausbildung finanziell unterstützt.

Für Geburten ab dem 1.3.2017 zählt das Bil-
dungsteilzeitgeld als Zuverdienst zum Kinderbe-
treuungsgeld-Konto. Beim einkommensabhän-
gigen Kinderbetreuungsgeld ist der Bezug von 
Bildungsteilzeitgeld nicht erlaubt.
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Wichtig

Selbstverständlich erarbeiten wir alle Inhalte unserer Rat-
geber sorgfältig. Dennoch können wir nicht garantieren, 
dass alles vollständig ist. Bei individuellen Fragen steht 
Ihnen unsere Hotline zur Verfügung: 05 7799-0. Weitere 
Informationen finden Sie auch im Internet: www.akstmk.at

Alle aktuellen AK-Publikationen stehen zum Download für 
Sie bereit: www.akstmk.at/broschueren
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#FÜRDICH.
AK-Hotline T 05 7799-0

Kündigt sich Nachwuchs an, sind neben aller Freude die 
beruflichen Weichen neu zu stellen. Das Infoangebot der 
AK reicht von der Bekanntgabe der Schwangerschaft, 
über die Regeln zu Karenz und Kinderbetreuungsgeld 
bis hin zu Elternteilzeit und Wiedereinstieg.

Alles zu Beruf und Nachwuchs
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AK-Präsident  
Josef Pesserl
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Kammer für Arbeiter und  
Angestellte für Steiermark,  
Hans-Resel-Gasse 8–14, 8020 Graz 
T 05 7799-0 | Fax: 05 7799-2387

Auskünfte arbeitsrechtliche Fragen........................................DW 2475............arbeitsrecht@akstmk.at
Auskünfte sozialrechtliche Fragen...........................................DW 2442............sozialversicherungsrecht@akstmk.at
Auskünfte Wirtschaftspolitik und Statistik.......................DW 2501............wirtschaft@akstmk.at
Auskünfte Frauen und Gleichstellung...................................DW 2282............frauenreferat@akstmk.at
Auskünfte in Steuerfragen...............................................................DW 2507............steuer@akstmk.at
Auskünfte in Pflegefragen...............................................................DW 2273............gesund.pflege@akstmk.at
Auskünfte zu Konsumentenschutzfragen..........................DW 2396............konsumentenschutz@akstmk.at
Auskünfte in Betriebsratsangelegenheiten 
und in ArbeitnehmerInnenschutzfragen............................DW 2448............arbeitnehmerschutz@akstmk.at
Auskünfte Bildung, Jugend und Betriebssport.............DW 2427............bjb@akstmk.at
AK-Saalverwaltung.................................................................................DW 2267............saalverwaltung@akstmk.at
AK-Broschürenzentrum......................................................................DW 2296............broschuerenzentrum@akstmk.at  
Präsidialbüro................................................................................................DW 2205............praesidium@akstmk.at
Marketing und Kommunikation.................................................DW 2234............marketing@akstmk.at
Bibliothek und Infothek.....................................................................DW 2378............bibliothek@akstmk.at..

AUSSENSTELLEN
8600 Bruck/Mur, Schillerstraße 22..............................................DW 3100............bruck-mur@akstmk.at
8530 Deutschlandsberg,.Rathausgasse 3............................DW 3200............deutschlandsberg@akstmk.at
8330 Feldbach (Südoststeiermark),.Ringstraße 5........DW 3300............suedoststeiermark@akstmk.at
8280 Fürstenfeld,.Hauptplatz 12.................................................DW 3400............fuerstenfeld@akstmk.at
8230 Hartberg,.Ressavarstraße 16..............................................DW 3500............hartberg@akstmk.at
8430 Leibnitz, Karl-Morre-Gasse 6..............................................DW 3800............leibnitz@akstmk.at
8700 Leoben, Ignaz-Buchmüller-Platz 2................................DW 3900............leoben@akstmk.at
8940 Liezen,.Ausseer Straße 42.....................................................DW 4000............liezen@akstmk.at
8850 Murau,.Bundesstraße 7..........................................................DW 4100............murau@akstmk.at
8680 Mürzzuschlag,.Bleckmanngasse 8................................DW 4200............muerzzuschlag@akstmk.at
8570 Voitsberg, Schillerstraße 4...................................................DW 4300............voitsberg@akstmk.at
8160 Weiz,.Birkfelder Straße 22.....................................................DW 4400............weiz@akstmk.at
8740 Zeltweg (Murtal),.Hauptstraße 82................................DW 4500............murtal@akstmk.at

AK-VOLKSHOCHSCHULE 
Köflacher Gasse 7, 8020 Graz ..........................................................DW 5000............vhs@akstmk.at

OTTO-MÖBES-AKADEMIE
Stiftingtalstraße 240, 8010 Graz.....................................................DW 6000............omak@akstmk.at

SIE KÖNNEN SICH AUCH AN IHRE GEWERKSCHAFT WENDEN!

Stand: März 2022 Medieninhaber und Herausgeber:  Kammer für Arbeiter und Angestellte für  
Steiermark, 8020 Graz, Hans-Resel-Gasse 8–14, Layout und Produktion: R. Feimuth


